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Die Säulen der Seniorenpolitik

Aktives Altern

Pflege zu Hause und pflegende Angehörige

Innovative und neue Wohnformen

Stationäre Plätze

Finanzielle Absicherung



Pflegegeld

Das Pflegegeld ist eine 
finanzielle Leistung für 
pflegebedürftige Personen, um 
ein Leben in Würde führen zu 
können. 

Die Leistung wird monatlich, 
unabhängig von Einkommen 
und Vermögen der 
pflegebedürftigen Person, 
ausbezahlt.

Die Höhe der Leistung ist an 4 
Pflegestufen gekoppelt.

• Monatlicher Hilfebedarf: 
> 60 – 120 Stunden

• Pflegegeld pro Monat: 
599,0 Euro

1. 
Pflegestufe

• Monatlicher Hilfebedarf: 
> 120 – 180 Stunden

• Pflegegeld pro Monat: 
900,00 Euro

2. 
Pflegestufe

• Monatlicher Hilfebedarf: 
> 180 – 240 Stunden

• Pflegegeld pro Monat: 
1.350,00 Euro

3. 
Pflegestufe

• Monatlicher Hilfebedarf: 
> 240 Stunden

• Pflegegeld pro Monat: 
1.800,00 Euro

4. 
Pflegestufe



Entwicklung der Ausgaben insegsamt* – 2014-2025

* Pflegegeld zu Hause inkl. Dienstgutscheine und Pflegegeld Erben
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Pflegegeld zu Hause Finanzierung der Seniorenwohnheimen Insgesamt



Pflegebedürftige Personen zu Haus und Ausgaben
2022 - 2025
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Pflegebedürftigkeit – Dezember 2025

12.992 pflegebedürftige Personen haben 
im Dezember 2025 Pflegegeld zu Hause 

erhalten

(2,4% der Wohnbevölkerung)

60% waren Frauen;

das Durchschnittsalter betrug 71,9 

Jahre;

Pflegestufen:

55% - erste Pflegestufe;

29% - zweite Pflegestufe;

12% - dritte Pflegestufe;

4% - vierte Pflegestufe.

Am 31.12.2025 werden 4.569 Personen in Seniorenwohnheimen betreut.

Seit dem Jahr 2014 hat die Landesregierung festgelegt, dass das Pflegegeld an Personen, die in den Alters- und 

Pflegeheimen betreut werden, nicht mehr direkt an die Begünstigten ausbezahlt wird, sondern den Trägern der 

Seniorenwohnheimen.

Ausgabe Dezember 2025: 11,5 Mio. Euro



Zivilinvaliden, -blinde und Gehörlose - 2025

Pensionen für Teil- und 
Vollinvaliden; Teil- und Vollblinde; 

Gehörlose

Begünstigte: 
4.908

Gesamtausgabe: 
35.167.490 Euro

Begleitgeld für Vollinvaliden und 
Vollblinde; Sonderzulage für 

Teilblinde und 
Kommunikationszulage für 

Gehörlose; monatliche Zulage für 
minderjährige Teilinvaliden

Begünstigte: 
2.068

Gesamtausgabe: 
14.054.034 Euro

Ergänzungszulage für Teil- und 
Vollblinde

Begünstigte: 
658

Gesamtausgabe: 
997.966 Euro



Zivilinvaliden, -blinde und Gehörlose – 2020-2025
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Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten – Höchstbeträge 
pro Jahr

Hausfrauen/männer, Angestellte in Wartestand, 
Selbstständige, FreiberuflerInnen Part-time bis 

zu 70%

Art der Einzahlung

Zustehender Beitrag 
für die Pflege von 
Familienmitgliedern 
in der 2., 3. oder 4. 
Landespflegestufe 

Zustehender Beitrag für die Pflege 
von Söhnen/Töchtern oder 
anvertrauten Kindern bis zum 5. 
Lebensjahr, mit 
Zivilinvaliditätsgrad von 
mindestens 74%, Zivilblinde, 
Gehörlose oder in der 2., 3. oder 4. 
Landespflegestufe

NISF Einzahlungen 4.000 € 9.000 € 2.000 €

Zusatzrentenfonds 4.000 € 4.000 € 2.000 €

NISF Einzahlungen und 
Zusatzrentenfonds 4.000 € 9.000 € 2.000 €



Rentenmäßige Absicherung der Pflegezeiten – 2015-2025
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Demografische Entwicklung: was erwartet uns im Jahr 2040 ?
Personen mit 75 Jahren und mehr
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Maßnahmenpaket Pflegeeinstufung

• Beschluss heute von der Landesregierung gefasst

Zuweisung Pflegestufe an Personen mit Demenzdiagnose

• Zahlreiche Räumlichkeiten in allen Bezirken gefunden. Einige Formalitäten stehen noch aus.

Erhöhung der Anzahl von Räumlichkeiten in den Bezirken

• Derzeit sind 17 Teams im Einsatz, die Aufstockung auf 26 Teams ist vorgesehen.
• Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich bereits in der Einarbeitung, weitere Ausschreibungen 

laufen.

Erhöhung der Personalressourcen

• Vereinbarungen erneuert mit Bezirksgemeinschaften, dem Betrieb für Sozialdienste Bozen und dem Südtiroler 
Sanitätsbetrieb

• Vereinfachte interne Abläufe: Anträge werden zentral im Hauptsitz eingegeben
• Zentrale Terminorganisation und einheitliches Dokumentationsmodell für alle Teams.

Optimierung der Verwaltungsabläufe



Zahlen und Daten der Pflegeeinstufung
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Pflegestufen nach CDR-Wert der Memoryklinik

CDR-Wert (Clinical Dementia Rating Scale) Pflegeeinstufung

1 + mindestens eine Verhaltensstörung* Pflegestufe 1

2 Pflegestufe 1

2 + mindestens eine Verhaltensstörung* Pflegestufe 2

3 Pflegestufe 2

3 + mindestens eine Verhaltensstörung* Pflegestufe 3

4 Pflegestufe 3

5 Pflegestufe 3
* Wandering, Unruhe, Aggressivität, Halluzinationen oder Wahnvorstellungen



Was gilt für Neuansuchen?
Memoryklinik stellt Demenzdiagnose mit CDR-Wert oder 
Demenzdiagnose mit CDR-Wert liegt bereits vor und wurde 
nach dem 1. Oktober 2025 ausgestellt.

Antragstellung auf Pflegegeld auf Grundlage der 
Demenzdiagnose bei Patronat oder Sozialsprengel. Kein 
ärztliches Zeugnis des Hausarztes notwendig.

Bearbeitung des Amtes für Pflegeeinstufung innerhalb 60 
Tagen und Zuweisung der Pflegestufe.

Auszahlung des Pflegegeldes im Folgemonat auf die 
Antragstellung



Was gilt für bereits gestellte Ansuchen?

Antrag auf Pflegeeinstufung wurde bereits eingereicht, Einstufung ist aber noch 
nicht erfolgt

Memoryklinik stellt Demenzdiagnose mit CDR-Wert oder 
Demenzdiagnose mit CDR-Wert liegt bereits vor und wurde nach dem 1. 
Oktober 2025 ausgestellt.

Antragstellung auf Pflegegeld auf Grundlage der Demenzdiagnose bei 
Patronat oder Sozialsprengel. Kein ärztliches Zeugnis des Hausarztes 
notwendig.

Bearbeitung des Amtes für Pflegeeinstufung innerhalb 60 Tagen und 
Zuweisung der Pflegestufe.

Auszahlung des Pflegegeldes erfolgt im Folgemonat auf die Antragstellung 
des ersten Gesuchs auf Pflegeeinstufung. 



Fazit

Raschere Einstufung 
von Menschen mit 
Demenzdiagnose

Kein ärztliches Zeugnis 
mehr des Hausarztes 

notwendig

Strukturelle 
Maßnahmen, d.h. keine 

nachträgliche 
Einstufung durch 

Pflegeteams notwendig

Weitere notwendige 
Maßnahmen in 

Umsetzung
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